
 

Einheitliches Familiengeld,  
Einige Informationen für 2024 
 

Das staatliche einheitliche Familiengeld („assegno unico“) richtet sich an 
Familien mit zu Lasten lebenden Kindern und wird vom INPS ausbezahlt. 
Die Höhe des Betrags hängt vom ISEE-Wert und der Familienzusammen-
setzung ab. Einige Informationen dazu für 2024. 

 

Höhe der Leistung 2024 

Die für 2024 aufgewerteten Beträge sind die folgen-

den:  

 bei minderjährigen Kindern variiert die Leistung 

zwischen 57 Euro (Grundbetrag) und 199,40 

Euro (bei einer ISEE bis zu 17.090,61 Euro) pro 

Kind;  

 bei volljährigen Kindern* hingegen zwischen 

28,50 bis 96,90 Euro  

*bis max. 21 Jahre, zu Lasten lebend und in Aus-

bildung/Praktikum/arbeitslos/Zivildienst.  

 Nb. Aufstockungen gibt es bei besonderen Situ-

ationen (z.B. kinderreiche Familien, Kinder mit 

Behinderung, Mütter unter 21 Jahren, Kleinkin-

der etc.) 

Nb. Der Grundbetrag steht unabhängig von der ISEE 

zu. Wer aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage An-

recht auf einen höheren Betrag hat, muss rechtzeitig 

die ISEE einreichen. Grundsätzlich gilt: je niedriger 

der ISEE-Wert, umso höher der Beitrag. Ab der ISEE-

Grenze von 45.574,96 Euro (für 2024) steht noch der 

Grundbetrag zu. 

Antragstellung 

Der Erstantrag kann online beim INPS oder über ein 

Patronat gestellt werden. Die Leistung steht ab dem 

Folgemonat der Antragstellung zu. Die Laufzeit ist 

März bis Februar des Folgejahres. 

Ein laufender Antrag (d.h. wenn die Leistung schon 

seit 2023 bezogen wird) muss nicht jährlich neu ein-

gereicht werden, es sei denn, es ändern sich die Vo-

raussetzungen (wie z.B. bei Geburt eines weiteren 

Kindes oder falls für ein Kind kein Anrecht mehr be-

steht usw.).  

Voller Betrag: ISEE bis Juni einreichen 

Anrecht auf den höheren Betrag laut ISEE ab März 

besteht aber nur, wenn diese jährlich bis Juni erneu-

ert ist. Bei verspäteter ISEE-Abgabe steht der höhere 

Betrag erst ab dem Folgemonat zu. 

Wichtig bei laufenden Anträgen: Um den voll zu-

stehenden Betrag ab März 2024 rückwirkend zu er-

halten, muss die ISEE 2024 innerhalb 30. Juni 2024 

bestätigt sein!  

 

 

 

Mehr Infos gibt es in unseren Bezirksbüros! 

Die notwendigen Unterlagen für die ISEE 

2024 sowie die Online-Terminvormerkung 

der ISEE in unseren Steuerdienstbüros sind 

über diesen QR-Code zu finden:  

www.sgbcisl.it – info@sgbcisl.it 
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Bozen 
Siemensstraße 23 
0471 568400 
 

Meran 
Meinhardstraße 2 
0473 230242 
 

Brixen 
Großer Graben 7 
0472 836151 
 

Bruneck 
Stegener Straße 8 
0474 375200 


